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1. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 3. 

Ich möchte eine Gerechtigkeitsvorstellung darlegen, die die bekannte Theorie des Gesell-
schaftsvertrages etwa von Locke, Rousseau und Kant verallgemeinert und auf eine höhere 
Abstraktionsebene hebt. Dazu darf man sich den ursprünglichen Vertrag nicht so vorstellen, 
als ob er in eine bestimmte Gesellschaft eingeführt würde oder eine bestimmte Regierungs-
form errichtete. Der Leitgedanke ist vielmehr, daß sich die ursprüngliche Übereinkunft auf die 
Gerechtigkeitsgrundsätze für die gesellschaftliche Grundstruktur bezieht. Es sind diejenigen 
Grundsätze, die freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfängli-
chen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung an-
nehmen würden. Ihnen haben sich alle weiteren Vereinbarungen anzupassen; sie bestimmen 
die möglichen Arten der gesellschaftlichen Zusammenarbeit und der Regierung. Diese Be-
trachtungsweise der Gerechtigkeitsgrundsätze nenne ich Theorie der Gerechtigkeit als Fair-
neß. 

Wir wollen uns also vorstellen, daß diejenigen, die sich zu gesellschaftlicher Zusammenarbeit 
vereinigen wollen, in einem gemeinsamen Akt die Grundsätze wählen, nach denen Grund-
rechte und -pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter bestimmt werden. Die 
Menschen sollen im voraus entscheiden, wie sie ihre Ansprüche gegeneinander regeln wollen 
und wie die Gründungsurkunde ihrer Gesellschaft aussehen soll. Ganz wie jeder Mensch 
durch vernünftige Überlegung entscheiden muß, was für ihn das Gute ist, d. h. das System der 
Ziele, die zu verfolgen für ihn vernünftig ist, so muß eine Gruppe von Menschen ein für alle-
mal entscheiden, was ihnen als gerecht und ungerecht gelten soll. Die Entscheidung, die ver-
nünftige Menschen in dieser theoretischen Situation der Freiheit und Gleichheit treffen wür-
den, bestimmt die Grundsätze der Gerechtigkeit. (Wir nehmen für den Augenblick an, daß 
dieses Entscheidungsproblem eine Lösung hat.) 

In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairneß spielt die ursprüngliche Situation der Gleichheit 
dieselbe Rolle wie der Naturzustand in der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags. 
Dieser Urzustand wird natürlich nicht als ein wirklicher geschichtlicher Zustand vorgestellt, 
noch weniger als primitives Stadium der Kultur. Er wird als rein theoretische Situation aufge-
faßt, die so beschaffen ist, daß sie zu einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt. Zu 
den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, daß niemand seine Stellung in der 
Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status, ebensowenig sein Los bei der Verteilung 
natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme sogar an, daß die Beteiligten 
ihre Vorstellung vom Guten und ihre besonderen psychologischen Neigungen nicht kennen. 
Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt. 
Dies gewährleistet, daß dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur oder der gesell-
schaftlichen Umstände bevorzugt oder benachteiligt wird. Da sich alle in der gleichen Lage 
befinden und niemand Grundsätze ausdenken kann, die ihn aufgrund seiner besonderen Ver-
hältnisse bevorzugen, sind die Grundsätze der Gerechtigkeit das Ergebnis einer fairen Über-
einkunft oder Verhandlung. 

... 
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Natürlich kann keine Gesellschaft ein Plan der Zusammenarbeit sein, dem die Menschen im 
buchstäblichen Sinne freiwillig beitreten; jedermann findet sich bei seiner Geburt in einer 
bestimmten Position in einer bestimmten Gesellschaft, die seine Lebenschancen entscheidend 
beeinflußt. Doch eine Gesellschaft, die den Grundsätzen der Gerechtigkeit als Fairneß ent-
spricht, kommt einem freiwilligen System noch am nächsten, denn sie entspricht den 
Grundsätzen, denen freie und gleiche Menschen unter fairen Bedingungen zustimmen wür-
den. In diesem Sinne sind ihre Mitglieder autonom und die von ihnen anerkannten Pflichten 
selbstauferlegt. 

... 

Ich behaupte, daß die Menschen im Urzustand zwei ... Grundsätze wählen würden: einmal die 
Gleichheit der Grundrechte und -pflichten; zum anderen den Grundsatz, daß soziale und wirt-
schaftliche Ungleichheiten, etwa verschiedener Reichtum oder verschiedene Macht, nur dann 
gerecht sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für jedermann ergeben, insbesondere für die 
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. 

 

2. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 11. 

Ich werde jetzt in einer vorläufigen Form die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze angeben, auf 
die man sich nach meiner Auffassung im Urzustand einigen würde. ... 

Die erste Formulierung der beiden Grundsätze lautet folgendermaßen: 

1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfrei-
heiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. 

2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünfti-
gerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positi-
onen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. 

... 

Es ist nun von Bedeutung, daß die Grundfreiheiten durch eine Liste derartiger Freiheiten fest-
gelegt sind. Wichtig unter ihnen sind die politische Freiheit (das Recht, zu wählen und öffent-
liche Ämter zu bekleiden) und die Rede- und Versammlungsfreiheit; die Gewissens- und Ge-
dankenfreiheit; die persönliche Freiheit, zu der der Schutz vor psychologischer Unterdrü-
ckung und körperlicher Mißhandlung und Verstümmelung gehört (Unverletzlichkeit der Per-
son); das Recht auf persönliches Eigentum und der Schutz vor willkürlicher Festnahme und 
Haft, wie es durch den Begriff der Gesetzesherrschaft festgelegt ist. Diese Freiheiten sollen 
nach dem ersten Grundsatz für jeden gleich sein. 

Der zweite Grundsatz bezieht sich in erster Näherung auf die Verteilung von Einkommen und 
Vermögen und die Beschaffenheit von Organisationen, in denen es unterschiedliche Macht 
und Verantwortung gibt. Die Verteilung des Einkommens und Vermögens muß nicht gleich-
mäßig sein, aber zu jedermanns Vorteil, und gleichzeitig müssen mit Macht und Verantwor-
tung ausgestattete Positionen jedermann zugänglich sein. Der zweite Grundsatz kommt da-
durch zum Tragen, daß die Positionen offen gehalten werden und dann unter dieser Ein-
schränkung die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten zu jedermanns Nutzen gestaltet 
werden. 

Diese Grundsätze sollen in lexikalischer Ordnung stehen, derart, daß der erste dem zweiten 
vorausgeht. Diese Ordnung bedeutet, daß Verletzungen der vom ersten Grundsatz geschützten 
gleichen Grundfreiheiten nicht durch größere gesellschaftliche oder wirtschaftliche Vorteile 
gerechtfertigt oder ausgeglichen werden können. 
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3. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 13. 

Geht man von den Institutionen aus, wie sie von der gleichen Freiheit für alle und der fairen 
Chancengleichheit gefordert werden, so sind die besseren Aussichten der Begünstigten genau 
dann gerecht, wenn sie zur Verbesserung der Aussichten der am wenigsten begünstigten Mit-
glieder der Gesellschaft beitragen. Der intuitive Gedanke ist der, daß die Gesellschaftsord-
nung nur dann günstigere Aussichten für Bevorzugte einrichten und sichern darf, wenn das 
den weniger Begünstigten zum Vorteil gereicht. 

... 

Zur Veranschaulichung des Unterschiedsprinzips betrachte man die Einkommensverteilung 
zwischen gesellschaftlichen Klassen, denen repräsentative Personen entsprechen mögen, de-
ren Aussichten eine Beurteilung der Verteilung ermöglichen. Nun hat jemand, der etwa in 
einer Demokratie mit Privateigentum als Mitglied der Unternehmerklasse anfängt, bessere 
Aussichten als jemand, der als ungelernter Arbeiter anfängt. Das dürfte auch dann noch gel-
ten, wenn die heutigen sozialen Ungerechtigkeiten beseitigt wären. Wie ließe sich nun eine 
solche anfängliche Ungleichheit der Lebenschancen überhaupt rechtfertigen? Nach dem Un-
terschiedsprinzip ist sie nur gerechtfertigt, wenn der Unterschied in den Aussichten zum Vor-
teil der schlechter gestellten repräsentativen Person – hier des ungelernten Arbeiters – aus-
schlägt. Die Ungleichheit der Aussichten ist nur dann zulässig, wenn ihre Verringerung die 
Arbeiterklasse noch schlechter stellen würde. Vermutlich werden die Unternehmer angesichts 
der Bedingung bezüglich der Offenheit der Positionen im zweiten Grundsatz und des Frei-
heitsgrundsatzes im allgemeinen durch die ihnen gewährten größeren Aussichten zu Hand-
lungen veranlaßt, die die Aussichten der Arbeiterklasse verbessern. Ihre besseren Aussichten 
wirken als Anreize zur Verbesserung der Wirtschaft, Neuerungen werden rascher eingeführt, 
und so weiter. Ich möchte mich nicht mit der Frage beschäftigen, wie weit das richtig ist. Es 
kommt mir darauf an, daß derartige Argumente vorgebracht werden müssen, wenn die Un-
gleichheiten dem Unterschiedsprinzip genügen sollen. 

 

4. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 17. 

Man wird also auf das Unterschiedsprinzip geführt, wenn man das Gesellschaftssystem so 
gestalten möchte, daß niemand von seinem zufälligen Platz in der Verteilung der natürlichen 
Gaben oder seiner Ausgangsposition in der Gesellschaft Vor- oder Nachteile hat, ohne einen 
Ausgleich zu geben oder zu empfangen. 

 


